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Beide Grundformen der Off iz ial is ierung gi l t  es bewußt bei 

der Gestal tung von Anlässen im Sinne des § 92 StPO und bei 

der inhalt l ichen und takt ischen Gestal tung von Prüfungshand

lungen zur Anwendung zu br ingen.

Anlässe sind die Voraussetzung und Grundlage der strafprozes

sual geregelten Tät igkeit  der Linie IX. Die G e s t a l 

t u n g  v o n  A n l ä s s e n  ist  dadurch gekennzeich

net,  daß vorhandene inoff iz iel le Beweismit tel  bzw. der hieraus 

result ierende Informationsgehalt  zum Zwecke des Erhalts eines 

Anlasses im Sinne des § 92 StPO vol lständig oder tei lweise 

оff iz ial is iert  werden. Bei der Gestal tung von Anlässen haben 

sich unter Berücksicht igung des Umfanges, der Konkretheit ,  

des Charakters und des Inhaltes der erarbeiteten inoff iz iel

len Informationen und Beweismit tel  sowie der hieraus im einzel

nen result ierenden pol i t isch-operat iven einschl ießl ich unter

suchungsmäßigen Zielstel lungen folgende zwei Hauptwege be

währt:

1. Durch die Wandlung bzw. Ersetzung erarbeiteter in
off iz iel ler Beweismit tel  werden unmittelbar Ver
dachtshinweise begründet,  die in der Form eines 
Anlasses im Sinne des § 92 StPO die Durchführung 
der Verdachtshinweisprüfung durch die Untersuchungs- 
Organe des MfS begründen.

2. Aus dem im Rahmen der operat iven Bearbeitung erarbei
teten Informationspotent ial  ergeben sich Untersuchungs
mögl ichkeiten für andere Organe im Rahmen ihrer Zu
ständigkeit .  Die von diesen Organen durchzuführenden 
Untersuchungen erfolgen mit  dem Ziel ,  mit tels der 
Untersuchungsergebnisse Verdachtshinweise zu erar
beiten, welche in Form eines im § 92 StPO alternat iv 
genannten Anlasses die Zuständigkeit  des MfS für die 
Verdachtshinweisprüfung begründen bzw. die Präzisie
rung der pol i t isch-operat iven einschl ießl ich unter
suchungsmäßigen Zielstel lungen ermögl ichen.

Unabhängig davon, welcher der beiden Hauptwege real is iert  wer

den sol l ,  hat jede einzelne Maßnahme dazu beizutragen, daß 

der Anlaß Verdachtshinweise beinhaltet;  formel l  dem § 92 StPO


